
Betriebs-Berater | BB 16.2023 | 17.4.2023 833

Die Bundesregierung hat am 5.4.2023 die 11. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), das sog. Wettbe-

werbsdurchsetzungsgesetz, beschlossen. Der Gesetzentwurfwurde vomBundesministerium fürWirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

vorgelegt und im Austausch mit dem Bundesministerium der Justiz (BMJ) erarbeitet (vgl. PM BMWK/BMJ vom 5.4.2023). Er ent-

wickele das geltende Wettbewerbsrecht fort und erweitere die Befugnisse des Bundeskartellamtes (BKartA). Ziel der Novelle sei es,

dass Störungen desWettbewerbs im Sinne der Verbraucher besser abgestellt werden können. Dort, wo dieMarktstruktur demWett-

bewerb entgegenstehe, etwaweil es nur wenige Anbieter imMarkt gibt und regelmäßig parallele Preisentwicklungen zu Lasten der

Verbraucher zu beobachten sind, sollen die Eingriffsinstrumente des Kartellrechts geschärft werden. Vizekanzler und Bundesminister

für Wirtschaft und Klimaschutz Habeck hierzu: „Angesichts der aktuellen Krisen müssen wir die großen Stärken des Wettbewerbs

konsequenter nutzen. Wettbewerb ist das beste Mittel, um Verbraucherinnen und Verbraucher vor ungerechtfertigten Preissteige-

rungen zu schützen. Und Wettbewerb sorgt für Innovation. Wir brauchen Innovationswettbewerb, umWachstum und Transforma-

tion unsererWirtschaft zu beschleunigen. Unddazu zählt auch dasWettbewerbsprinzip auf denMärkten aktiv durchzusetzen. Daher

stärken wir mit der Novelle die Befugnisse des Kartellamts, damit Verbraucherinnen und Verbraucher bessere Qualität zu besseren

Preisen erhalten. Die heute im Kabinett verabschiedete Novelle ist eine der größten Reformen des Wettbewerbsrechts der letzten

Jahrzehnte.“ Der verabschiedete Gesetzentwurf ziele auf eine umfassende Durchsetzung des Wettbewerbsprinzips: Erstens sei ein

neues Eingriffsinstrument vorgesehen, mit dem das BKartA im Anschluss an eine Sektoruntersuchung festgestellte Störungen des

Wettbewerbs abstellen kann. Zweitens werde im Fall von Kartellrechtsverstößen die Abschöpfung der daraus entstandenen Vorteile

für das Kartellamt deutlich erleichtert.Drittens schaffe der Gesetzentwurf die rechtlichenGrundlagen dafür, dass das BKartA die Euro-

päische Kommission bei derDurchsetzung desDigital Markets Act (DMA) unterstützen kann.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Klausel-RL – Missbräuchliche Klauseln

in Verbraucherverträgen

1. Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13/EWG des Rates

vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln

in Verbraucherverträgen ist dahin auszulegen,

dass es imFallderNichtigerklärungeines zwischen

einem Verbraucher und einem Gewerbetreiben-

den geschlossenen Vertrags wegen Missbräuch-

lichkeit einer seiner Klauseln Sache der Mitglied-

staaten ist, unter Beachtung des dem Verbraucher

von dieser Richtlinie gewährten Schutzes die Fol-

gen dieser Nichtigerklärung durch ihr nationales

Recht insbesondere dadurch zu regeln, dass die

Wiederherstellung der Sach- und Rechtslage ge-

währleistet wird, in der sich der Verbraucher ohne

diemissbräuchlicheKlausel befundenhätte.

2. Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie

93/13 sind dahin auszulegen, dass sie das natio-

nale Gericht daran hindern, zum einen außerhalb

einer ihm durch das nationale Recht hierzu ein-

geräumten Befugnis von Amts wegen die finan-

zielle Lage eines Verbrauchers zu prüfen, der we-

gen einer missbräuchlichen Klausel, ohne die der

Vertrag rechtlich nicht fortbestehen kann, die

Nichtigerklärung des Vertrags mit demGewerbe-

treibenden beantragt hat, selbst wenn diese für

den Verbraucher besonders nachteilige Folgen

haben kann, und zum anderen, die Nichtigerklä-

rung abzulehnen, wenn der Verbraucher sie aus-

drücklich beantragt hat, nachdem er objektiv

und umfassend über die rechtlichen sowie die

besonders nachteiligen wirtschaftlichen Folgen

informiert wurde, die sie für ihn haben kann.

3. Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13 ist dahin aus-

zulegen, dass das nationale Gericht, nachdem es

die Missbräuchlichkeit einer Klausel eines zwi-

schen einemGewerbetreibenden und einem Ver-

braucher geschlossenen Vertrags festgestellt hat,

gehindert ist, die sich aus der Aufhebung der

missbräuchlichen Klausel in diesem Vertrag erge-

benden Lücken durch die Anwendung einer nicht

dispositiven Vorschrift des nationalen Rechts zu

schließen. Es muss allerdings unter Berücksichti-

gung seines gesamten innerstaatlichen Rechts

alle Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind,

umden Verbraucher vor den besonders nachteili-

gen Folgen zu schützen, die die Nichtigerklärung

desVertrags für ihnnach sich ziehenkönnte.

EuGH, Urteil vom 16.3.2023 – C-6/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-833-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: KERRYGOLD – Zur wettbewerblichen

Eigenart von verpackten Produkten

a) Verpackte Produkte – wie Butter und Misch-

streichfette – können Gegenstand des lauter-

keitsrechtlichen Nachahmungsschutzes sein. Ei-

nem verpackten Produkt kann wettbewerbliche

Eigenart zukommen, wenn die äußere Ausge-

staltung oder bestimmte Merkmale der Verpa-

ckung des Produkts geeignet sind, die interes-

sierten Verkehrskreise auf die betriebliche Her-

kunft oder die Besonderheiten der darin ver-

packten Ware hinzuweisen.

b) Eine Herkunftstäuschung durch eine nachge-

ahmte Produktverpackung ist bei unterschiedli-

chen Produkt- oder Herstellerbezeichnungen

nicht stets ausgeschlossen, wenn nicht alle we-

sentlichen Gestaltungsmerkmale des Originals

identisch übernommen werden. Bei der Prüfung

der Frage, ob eine Herkunftstäuschung vorliegt,

müssen vielmehr alle Umstände des Einzelfalls

in den Blick genommen werden, insbesondere

ist zu berücksichtigen, welche Produkt- und Her-

kunftsbezeichnungen auf der Nachahmung ver-

wendet werden und in welcher Weise dies ge-

schieht (Fortführung von BGH, Urteil vom

19. Oktober 2000 – I ZR 225/98, GRUR 2001, 443

= WRP 2001, 534 – Viennetta).

BGH, Urteil vom 26.1.2023 – I ZR 15/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-833-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Bildung eines nicht-ständigen Schieds-

gerichts i. S. d. § 1032 Abs. 2 ZPO bei Bestel-

lung aller Schiedsrichter unabhängig von

Kenntnis des Antragstellers

a) Ein nicht-ständiges Schiedsgericht ist im

Sinne des § 1032 Abs. 2 ZPO gebildet, wenn alle

Schiedsrichter bestellt sind. Es kommt nicht da-

rauf an, ob der Antragsteller des Verfahrens nach

§ 1032 Abs. 2 ZPO hiervon Kenntnis hat.

b) Der Antrag nach § 1032 Abs. 2 ZPO kann ab

der vollständigen erstmaligen Konstituierung

des Schiedsgerichts nicht mehr in zulässiger

Weise gestellt werden. Spätere Wechsel in der

Zusammensetzung desselben Schiedsgerichts,

etwa durch Ernennung eines Ersatzschiedsrich-

ters nach § 1039 Abs. 1 ZPO, führen nicht dazu,

dass ein solcher Antrag erneut zulässig wird.

BGH, Beschluss vom 9.2.2023 – I ZB 62/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-833-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Bestimmung der Angemessenheit der

Abfindung der außenstehenden Aktionäre

i. S. d. § 305 AktG anhand des Börsenwerts

der Gesellschaft

a)DieAngemessenheitderAbfindungder außen-

stehenden Aktionäre im Sinne des § 305 AktG
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